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Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend «Polizei tut nichts ge-
gen Prostitutions-Ausweitung» 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 
«Nichts gegen Prostitution. Aber alles in seinen Grenzen. In den letzten Wochen kann man täglich 
beobachten, dass junge Frauen aus Ost-Europa an der Ecke Weber-Gasse/Untere Rebgasse weit 
hinaus über die Weber-Gasse stehen und schon auf der Unteren Rebgasse stehen. Auf der Unteren 
Rebgasse kommt man z.B. direkt zum Migros. Auch Kinder gehen dort lang. Die jungen Frauen aus 
Osteuropa sprechen aber schon auf der Unteren Rebgasse die Männer an. Es gibt eine Verlagerung 
auf umliegende Strassen. 

1. Wie weit geht die Toleranz-Grenze? Dürfen die Mädchen auch schon in der Unteren Rebgas-
se stehen? Dort an der Ecke zur Weber-Gasse? Warum macht die Polizei nichts? 

2. Die Weber-Gasse wurde zu einem Mekka der Gaffer und des Nachtlebens. Es ist doch richtig, 
dass auf beiden Seiten der Weber-Gasse die Mädchen stehen dürfen? 

3. Ich trete sofort als Grossrat zurück, für immer und werde nie mehr kandidieren, wenn man die 
Weber-Gasse mit meinem Vornamen ergänzt, als Eric-Weber-Gasse. Wäre das ein Vor-
schlag? So hätte ich mich in die Geschichte von Basel ein für allemal einverlebt. Ich habe nur 
diesen Wunsch. Meine Anfrage ist total ernst gemeint und ich finde, man kann mir diese Ehre 
auch geben. 

4. Wenn man eine Strasse umbenennen will oder mit einem Vornamen ergänzen will, an welche 
Punkte muss man da denken? Die Veranstalter vom Zofinger Konzärtli haben auch überall in 
der Stadt Plakate wild aufgehängt (und wurden nicht mal bestraft), so dass ich die Strasse 
Weber-Gasse auch allein mit meinem Vornamen ergänzen kann und die Schilder überkleben 
kann. Analog der Akteure vom Zofinger Konzärtli, die straffrei ausgehen, ist es scheinbar er-
laubt. Oder irre ich als Grossrat? Gleiches Recht bitte für alle. 

Eric Weber» 

 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Der Regierungsrat verweist auf die bereits erfolgten Antworten auf ähnliche Fragen. 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

      
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


